






















Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde POTTENDORF 
Hauptstraße 11 
2486 Pottendorf 

 

 
BNW3-N-0411/002 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

11.09.2009 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf, Errichtung einer Brücke                   
(Brücke I) im Schlosspark Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Pottendorf in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf – die Errichtung einer Brücke (Brücke I) über den 
südlichen Gewässerarm als Wegverbindung zwischen dem südwestlichen Gartenteil 
und der Wieseninsel, und zwar gemäß den Projektsunterlagen sowie nachstehender 
Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat um die Ausnahmegenehmigung vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Pottendorf für die Errichtung einer 
Brücke (Brücke I) angesucht. Diese neue Brücke soll über den südlichen 
Gewässerarm führen und die Wegverbindung zwischen dem südwestlichen 
Gartenteil und der Wieseninsel herstellen. Die Lage der Brücke entspricht dem 
Konzept für die Revitalisierung des Schlossparkes. Die Brücke erhält eine 
Spannweite von 9,9 m und eine Breite von 3 m. Auf die beidseitigen Fundamente 
werden Eisenträger aufgelegt. Für den Belag sind Kanthölzer aus Lärche 
vorgesehen. Die Geländer bestehen aus Formrohr, wobei die Steher mit diagonalen 
Streben verbunden werden. 
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Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Um Trübungen im Gewässer beim Bau der Brückenfundamente hintanzuhalten 

ist der Baustellenbereich gegenüber dem Gewässer durch geeignete 
Maßnahmen abzudämmen. 

 
2. Die Gewässersohle im Brückenbereich ist unverändert zu erhalten. 
 
3. Die Geländer sind in einem gedeckten Farbton (z. B. gedämpftes Grün) zu halten. 
 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
                                                                          
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung  
folgende Kosten zu überweisen:   €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
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sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz der                       
Abteilung BD2 – Naturschutz beim Amt der NÖ Landesregierung eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplante Brücke über den südlichen Gewässerlauf wurde in der Gestaltung 
einer historischen Brücke nachempfunden und wird sich daher in das historische 
Parkensemble gut einfügen. Die Brücke ist erforderlich um eine Wegverbindung vom 
südwestlichen Gartenteil auf die Wieseninsel herzustellen. Der Bau der Brücke 
entspricht daher dem Schutzziel für das Naturdenkmal und dient der Erhaltung der 
historischen Parkanlage.“  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Die Kostenentscheidung gründet sich auf die im Spruch zitierten Gesetzesstellen. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 

 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
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Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz,                                    

z.Hd. der Amtssachverständigen für Naturschutz, Frau Dr. Jutta EDELBAUER,                       
NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52                                           
zu Zl. BD2-N-900/078-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
 
4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde POTTENDORF 
Hauptstraße11                                         
2486 Pottendorf 

 

 
BNW3-N-0411/004 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

08.06.2010 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf, Errichtung von 5 neuen Brücken 
über den mittleren und nordöstlichen Gewässerarm im Schlosspark Pottendorf,  
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Pottenstein in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf – die Errichtung von 5 Brücken über den mittleren 
und nordöstlichen Gewässerarm im Schlosspark, und zwar gemäß nachstehender 
Projektsbeschreibung und den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, 
mit den Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil 
dieses Bescheides bilden. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat um die Ausnahmegenehmigung vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Pottendorf für die Errichtung von 
fünf Brücken (Brücke II bis VI) angesucht. Diese fünf Brücken sind lagemäßig bereits 
im Konzept für die Revitalisierung des Schlossparkes enthalten und sollen die neuen 
Wegführungen im Wesentlichen über den mittleren Gewässerraum zur Waldinsel 
anbinden. Dazu werden die vorhandenen historischen Fundamente mit verwendet 
und gegebenenfalls verstärkt.  
 
Die Brücke II überspannt den mittleren Gewässerarm westlich des kleinen Teiches, 
wobei die tragende Konstruktion aus Eisenträgern besteht. Für den Belag sind 



- 2 - 

Kanthölzer aus Lärche vorgesehen. Die Brücke erhält eine Spannweite von 9,9 m 
und eine Breite von ca. 2,74 m.  
 
Die Brücken III und IV queren den mittleren Gewässerarm im Bereich der neu 
angelegten  Wege. Brücke V quert den nordöstlichen Arm. Diese drei Brücken 
erhalten eine tragende Konstruktion aus Holz, haben eine Spannweite von ca. 7,20 
m und eine Breite von ca. 1,60 m. Die Brücke VI kommt knapp bachaufwärts der 
ehemaligen Mühle zu liegen. Die tragende Konstruktion besteht ebenfalls aus Holz, 
die Spannweite beträgt ca. 7,20 m, die Breite ca. 2,50 m.  
 
Die eingereichten Planunterlagen sehen für alle fünf Brücken ein Holzgeländer mit 
horizontalen Brettern vor. Die bereits fertig errichtete Brücke I hat jedoch 
entsprechend dem historischen Konzept ein Geländer aus Formrohr, wobei die 
Steher mit diagonalen Streben verbunden sind. Bei Durchsicht der historischen 
Dokumente und Fotos wurde eine weitere Brücke mit einer identen Gestaltung des 
Geländers ausfindig gemacht. Es wurde daher seitens der ASV für Naturschutz mit 
der Gemeinde Kontakt aufgenommen und vereinbart auch für die fünf neuen 
Brücken Geländer aus Formrohr mit diagonalen Streben zu verwenden. Die 
entsprechend abgeänderten Planunterlagen wurden der ASV für Naturschutz in 
dreifacher Ausfertigung direkt übermittelt und werden dem Akt angeschlossen.  
 
Im Bereich der geplanten Brücke III wurde ein provisorischer Holzsteg errichtet. 
Dieser muss im Zuge der Errichtung  der neuen Brücke entfernt werden.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Um Trübungen im Gewässer beim Bau der Brückenfundamente hintanzuhalten, 

ist der Baustellenbereich gegenüber dem Gewässer durch geeignete 
Maßnahmen abzudämmen.  

 
2. Die Gewässersohle im Brückenbereich ist unverändert zu erhalten.  
 
3. Die Geländer sind im selben Farbton zu halten, wie bei der bereits fertig 

gestellten Brücke I.  
 
 
II. 
Die Marktgemeinde Pottendorf ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
Kommissionsgebühren  €   18,90 
Gesamtbetrag  €   23,99 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
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 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz der Abteilung BD2 
des Amtes der NÖ Landesregierung eingeholt, das den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die Situierung der neuen Brücken entspricht der ursprünglichen Lage der Brücken 
und werden die bestehenden Fundamente mitgenutzt. Die Gestaltung wurde 
nunmehr dem historischen Vorbild und der bereits errichteten Brücke I 
nachempfunden und sollen alle Brücken ein Geländer aus Formrohr mit diagonalen 
Streben erhalten.  
 
Die neuen Brücken werden sich in das historische Park-Ensemble gut einfügen und 
entsprechen dem Schutzziel für das Naturdenkmal.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
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diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,20. 

 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht weiters an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz,                                               

z.Hd. der Amtssachverständigen für Naturschutz, Frau Dr. Jutta EDELBAUER,            
NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52 

 
3. das Fachgebiet L1 im   H  a u s e 
 
4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde POTTENDORF 
Hauptstraße 11 
2486 Pottendorf 

 

 
BNW3-N-0411/002 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

11.09.2009 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf, Errichtung einer Brücke                   
(Brücke I) im Schlosspark Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Pottendorf in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf – die Errichtung einer Brücke (Brücke I) über den 
südlichen Gewässerarm als Wegverbindung zwischen dem südwestlichen Gartenteil 
und der Wieseninsel, und zwar gemäß den Projektsunterlagen sowie nachstehender 
Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat um die Ausnahmegenehmigung vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Pottendorf für die Errichtung einer 
Brücke (Brücke I) angesucht. Diese neue Brücke soll über den südlichen 
Gewässerarm führen und die Wegverbindung zwischen dem südwestlichen 
Gartenteil und der Wieseninsel herstellen. Die Lage der Brücke entspricht dem 
Konzept für die Revitalisierung des Schlossparkes. Die Brücke erhält eine 
Spannweite von 9,9 m und eine Breite von 3 m. Auf die beidseitigen Fundamente 
werden Eisenträger aufgelegt. Für den Belag sind Kanthölzer aus Lärche 
vorgesehen. Die Geländer bestehen aus Formrohr, wobei die Steher mit diagonalen 
Streben verbunden werden. 
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Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Um Trübungen im Gewässer beim Bau der Brückenfundamente hintanzuhalten 

ist der Baustellenbereich gegenüber dem Gewässer durch geeignete 
Maßnahmen abzudämmen. 

 
2. Die Gewässersohle im Brückenbereich ist unverändert zu erhalten. 
 
3. Die Geländer sind in einem gedeckten Farbton (z. B. gedämpftes Grün) zu halten. 
 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
                                                                          
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung  
folgende Kosten zu überweisen:   €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
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sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz der                       
Abteilung BD2 – Naturschutz beim Amt der NÖ Landesregierung eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplante Brücke über den südlichen Gewässerlauf wurde in der Gestaltung 
einer historischen Brücke nachempfunden und wird sich daher in das historische 
Parkensemble gut einfügen. Die Brücke ist erforderlich um eine Wegverbindung vom 
südwestlichen Gartenteil auf die Wieseninsel herzustellen. Der Bau der Brücke 
entspricht daher dem Schutzziel für das Naturdenkmal und dient der Erhaltung der 
historischen Parkanlage.“  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Die Kostenentscheidung gründet sich auf die im Spruch zitierten Gesetzesstellen. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 

 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
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Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz,                                    

z.Hd. der Amtssachverständigen für Naturschutz, Frau Dr. Jutta EDELBAUER,                       
NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52                                           
zu Zl. BD2-N-900/078-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
 
4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde POTTENDORF 
Hauptstraße11                                         
2486 Pottendorf 

 

 
BNW3-N-0411/004 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

08.06.2010 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf, Errichtung von 5 neuen Brücken 
über den mittleren und nordöstlichen Gewässerarm im Schlosspark Pottendorf,  
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Pottenstein in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf – die Errichtung von 5 Brücken über den mittleren 
und nordöstlichen Gewässerarm im Schlosspark, und zwar gemäß nachstehender 
Projektsbeschreibung und den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, 
mit den Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil 
dieses Bescheides bilden. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat um die Ausnahmegenehmigung vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Pottendorf für die Errichtung von 
fünf Brücken (Brücke II bis VI) angesucht. Diese fünf Brücken sind lagemäßig bereits 
im Konzept für die Revitalisierung des Schlossparkes enthalten und sollen die neuen 
Wegführungen im Wesentlichen über den mittleren Gewässerraum zur Waldinsel 
anbinden. Dazu werden die vorhandenen historischen Fundamente mit verwendet 
und gegebenenfalls verstärkt.  
 
Die Brücke II überspannt den mittleren Gewässerarm westlich des kleinen Teiches, 
wobei die tragende Konstruktion aus Eisenträgern besteht. Für den Belag sind 
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Kanthölzer aus Lärche vorgesehen. Die Brücke erhält eine Spannweite von 9,9 m 
und eine Breite von ca. 2,74 m.  
 
Die Brücken III und IV queren den mittleren Gewässerarm im Bereich der neu 
angelegten  Wege. Brücke V quert den nordöstlichen Arm. Diese drei Brücken 
erhalten eine tragende Konstruktion aus Holz, haben eine Spannweite von ca. 7,20 
m und eine Breite von ca. 1,60 m. Die Brücke VI kommt knapp bachaufwärts der 
ehemaligen Mühle zu liegen. Die tragende Konstruktion besteht ebenfalls aus Holz, 
die Spannweite beträgt ca. 7,20 m, die Breite ca. 2,50 m.  
 
Die eingereichten Planunterlagen sehen für alle fünf Brücken ein Holzgeländer mit 
horizontalen Brettern vor. Die bereits fertig errichtete Brücke I hat jedoch 
entsprechend dem historischen Konzept ein Geländer aus Formrohr, wobei die 
Steher mit diagonalen Streben verbunden sind. Bei Durchsicht der historischen 
Dokumente und Fotos wurde eine weitere Brücke mit einer identen Gestaltung des 
Geländers ausfindig gemacht. Es wurde daher seitens der ASV für Naturschutz mit 
der Gemeinde Kontakt aufgenommen und vereinbart auch für die fünf neuen 
Brücken Geländer aus Formrohr mit diagonalen Streben zu verwenden. Die 
entsprechend abgeänderten Planunterlagen wurden der ASV für Naturschutz in 
dreifacher Ausfertigung direkt übermittelt und werden dem Akt angeschlossen.  
 
Im Bereich der geplanten Brücke III wurde ein provisorischer Holzsteg errichtet. 
Dieser muss im Zuge der Errichtung  der neuen Brücke entfernt werden.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Um Trübungen im Gewässer beim Bau der Brückenfundamente hintanzuhalten, 

ist der Baustellenbereich gegenüber dem Gewässer durch geeignete 
Maßnahmen abzudämmen.  

 
2. Die Gewässersohle im Brückenbereich ist unverändert zu erhalten.  
 
3. Die Geländer sind im selben Farbton zu halten, wie bei der bereits fertig 

gestellten Brücke I.  
 
 
II. 
Die Marktgemeinde Pottendorf ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
Kommissionsgebühren  €   18,90 
Gesamtbetrag  €   23,99 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
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 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz der Abteilung BD2 
des Amtes der NÖ Landesregierung eingeholt, das den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die Situierung der neuen Brücken entspricht der ursprünglichen Lage der Brücken 
und werden die bestehenden Fundamente mitgenutzt. Die Gestaltung wurde 
nunmehr dem historischen Vorbild und der bereits errichteten Brücke I 
nachempfunden und sollen alle Brücken ein Geländer aus Formrohr mit diagonalen 
Streben erhalten.  
 
Die neuen Brücken werden sich in das historische Park-Ensemble gut einfügen und 
entsprechen dem Schutzziel für das Naturdenkmal.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
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diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,20. 

 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht weiters an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz,                                               

z.Hd. der Amtssachverständigen für Naturschutz, Frau Dr. Jutta EDELBAUER,            
NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52 

 
3. das Fachgebiet L1 im   H  a u s e 
 
4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

























Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde POTTENDORF 
Hauptstraße 11 
2486 Pottendorf 

 

 
BNW3-N-0411/002 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

11.09.2009 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf, Errichtung einer Brücke                   
(Brücke I) im Schlosspark Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Pottendorf in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf – die Errichtung einer Brücke (Brücke I) über den 
südlichen Gewässerarm als Wegverbindung zwischen dem südwestlichen Gartenteil 
und der Wieseninsel, und zwar gemäß den Projektsunterlagen sowie nachstehender 
Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat um die Ausnahmegenehmigung vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Pottendorf für die Errichtung einer 
Brücke (Brücke I) angesucht. Diese neue Brücke soll über den südlichen 
Gewässerarm führen und die Wegverbindung zwischen dem südwestlichen 
Gartenteil und der Wieseninsel herstellen. Die Lage der Brücke entspricht dem 
Konzept für die Revitalisierung des Schlossparkes. Die Brücke erhält eine 
Spannweite von 9,9 m und eine Breite von 3 m. Auf die beidseitigen Fundamente 
werden Eisenträger aufgelegt. Für den Belag sind Kanthölzer aus Lärche 
vorgesehen. Die Geländer bestehen aus Formrohr, wobei die Steher mit diagonalen 
Streben verbunden werden. 
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Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Um Trübungen im Gewässer beim Bau der Brückenfundamente hintanzuhalten 

ist der Baustellenbereich gegenüber dem Gewässer durch geeignete 
Maßnahmen abzudämmen. 

 
2. Die Gewässersohle im Brückenbereich ist unverändert zu erhalten. 
 
3. Die Geländer sind in einem gedeckten Farbton (z. B. gedämpftes Grün) zu halten. 
 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
                                                                          
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung  
folgende Kosten zu überweisen:   €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
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sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz der                       
Abteilung BD2 – Naturschutz beim Amt der NÖ Landesregierung eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplante Brücke über den südlichen Gewässerlauf wurde in der Gestaltung 
einer historischen Brücke nachempfunden und wird sich daher in das historische 
Parkensemble gut einfügen. Die Brücke ist erforderlich um eine Wegverbindung vom 
südwestlichen Gartenteil auf die Wieseninsel herzustellen. Der Bau der Brücke 
entspricht daher dem Schutzziel für das Naturdenkmal und dient der Erhaltung der 
historischen Parkanlage.“  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Die Kostenentscheidung gründet sich auf die im Spruch zitierten Gesetzesstellen. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 

 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
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Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz,                                    

z.Hd. der Amtssachverständigen für Naturschutz, Frau Dr. Jutta EDELBAUER,                       
NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52                                           
zu Zl. BD2-N-900/078-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
 
4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde POTTENDORF 
Hauptstraße11                                         
2486 Pottendorf 

 

 
BNW3-N-0411/004 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

08.06.2010 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf, Errichtung von 5 neuen Brücken 
über den mittleren und nordöstlichen Gewässerarm im Schlosspark Pottendorf,  
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Pottenstein in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 90 – Schlosspark Pottendorf – die Errichtung von 5 Brücken über den mittleren 
und nordöstlichen Gewässerarm im Schlosspark, und zwar gemäß nachstehender 
Projektsbeschreibung und den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, 
mit den Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil 
dieses Bescheides bilden. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat um die Ausnahmegenehmigung vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Pottendorf für die Errichtung von 
fünf Brücken (Brücke II bis VI) angesucht. Diese fünf Brücken sind lagemäßig bereits 
im Konzept für die Revitalisierung des Schlossparkes enthalten und sollen die neuen 
Wegführungen im Wesentlichen über den mittleren Gewässerraum zur Waldinsel 
anbinden. Dazu werden die vorhandenen historischen Fundamente mit verwendet 
und gegebenenfalls verstärkt.  
 
Die Brücke II überspannt den mittleren Gewässerarm westlich des kleinen Teiches, 
wobei die tragende Konstruktion aus Eisenträgern besteht. Für den Belag sind 



- 2 - 

Kanthölzer aus Lärche vorgesehen. Die Brücke erhält eine Spannweite von 9,9 m 
und eine Breite von ca. 2,74 m.  
 
Die Brücken III und IV queren den mittleren Gewässerarm im Bereich der neu 
angelegten  Wege. Brücke V quert den nordöstlichen Arm. Diese drei Brücken 
erhalten eine tragende Konstruktion aus Holz, haben eine Spannweite von ca. 7,20 
m und eine Breite von ca. 1,60 m. Die Brücke VI kommt knapp bachaufwärts der 
ehemaligen Mühle zu liegen. Die tragende Konstruktion besteht ebenfalls aus Holz, 
die Spannweite beträgt ca. 7,20 m, die Breite ca. 2,50 m.  
 
Die eingereichten Planunterlagen sehen für alle fünf Brücken ein Holzgeländer mit 
horizontalen Brettern vor. Die bereits fertig errichtete Brücke I hat jedoch 
entsprechend dem historischen Konzept ein Geländer aus Formrohr, wobei die 
Steher mit diagonalen Streben verbunden sind. Bei Durchsicht der historischen 
Dokumente und Fotos wurde eine weitere Brücke mit einer identen Gestaltung des 
Geländers ausfindig gemacht. Es wurde daher seitens der ASV für Naturschutz mit 
der Gemeinde Kontakt aufgenommen und vereinbart auch für die fünf neuen 
Brücken Geländer aus Formrohr mit diagonalen Streben zu verwenden. Die 
entsprechend abgeänderten Planunterlagen wurden der ASV für Naturschutz in 
dreifacher Ausfertigung direkt übermittelt und werden dem Akt angeschlossen.  
 
Im Bereich der geplanten Brücke III wurde ein provisorischer Holzsteg errichtet. 
Dieser muss im Zuge der Errichtung  der neuen Brücke entfernt werden.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Um Trübungen im Gewässer beim Bau der Brückenfundamente hintanzuhalten, 

ist der Baustellenbereich gegenüber dem Gewässer durch geeignete 
Maßnahmen abzudämmen.  

 
2. Die Gewässersohle im Brückenbereich ist unverändert zu erhalten.  
 
3. Die Geländer sind im selben Farbton zu halten, wie bei der bereits fertig 

gestellten Brücke I.  
 
 
II. 
Die Marktgemeinde Pottendorf ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
Kommissionsgebühren  €   18,90 
Gesamtbetrag  €   23,99 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
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 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Pottendorf hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz der Abteilung BD2 
des Amtes der NÖ Landesregierung eingeholt, das den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die Situierung der neuen Brücken entspricht der ursprünglichen Lage der Brücken 
und werden die bestehenden Fundamente mitgenutzt. Die Gestaltung wurde 
nunmehr dem historischen Vorbild und der bereits errichteten Brücke I 
nachempfunden und sollen alle Brücken ein Geländer aus Formrohr mit diagonalen 
Streben erhalten.  
 
Die neuen Brücken werden sich in das historische Park-Ensemble gut einfügen und 
entsprechen dem Schutzziel für das Naturdenkmal.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
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diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,20. 

 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht weiters an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz,                                               

z.Hd. der Amtssachverständigen für Naturschutz, Frau Dr. Jutta EDELBAUER,            
NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52 

 
3. das Fachgebiet L1 im   H  a u s e 
 
4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 


